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Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Europäische Zentralbank (EZB). 
 
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 
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Fax: +49 791 46-2628 
 

 

Bankverbindung  DZ BANK AG  
(= ver.di kontrolliert die Finanzbereiche 1. Volksbanken und 2. Sparkassen & L-Banken ff) 
 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 
IBAN: DE96 5006 0400 0000 0114 04 
BIC: GENO DE FF XXX 



2. ver.di Martin Gross, Mitglied des Verwaltungsrates Landesbank BW   
https://www.l-bank.info/ueber-die-l-bank/organisation  
Sparkassen, LBBW und LB-Beteiligungen anderer LBs, Landes und Fimentöchter LBBW  

Der Verwaltungsrat  (L-Bankzitat: Gute Arbeit setzt Kompetenz voraus.)  

 

  

Dr. Danyal Bayaz  

Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg 
Vorsitzender 

  

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL  

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg 
1. Stv. Vorsitzende 

  

Nicole Razavi MdL  

Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg 
2. Stv. Vorsitzende 



 Andrea Lindlohr MdL  

Staatssekretärin im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg 

 Dr. Jürgen Bufka  

Inhaber Bufka Advisory Services 

 Manuel Hagel MdL (Sprecher auf der BW-ver.di-Landesbezirkstagung 2024) 

Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg 

 

 Dr. Florian Stegmann  

Staatsminister und Chef der Staatskanzlei im Staatsministerium Baden-Württemberg 

 Felix Herkens MdL  

Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg 

 

 Martin Gross  

Landesbezirksleiter der ver.di Baden-Württemberg 

 

 Claudia Diem  

Rechtsanwältin 

 Ralf Broß  

Oberbürgermeister a.D. und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-
Württemberg 



 

 Gabriele Kellermann  

Stv. Vorsitzende des Vorstands der BBBank eG 

 

 Dr. Jan Stefan Roell  

Geschäftsführer der roellpartners GmbH, Vizepräsident des Baden-Württembergischen 
Industrie- und Handelskammertages e.V. 

 

 Joachim Walter  

Landrat des Landkreises Tübingen, Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg e.V. 

 Rainer Reichhold  

Geschäftsführer der Elektro-Nürk GmbH, Präsident des Baden-Württembergischen 
Handwerkstags e.V. 

 Clemens Meister  

Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der L-Bank, Karlsruhe 

 Jasmin de Bel  

Vorsitzende des Personalrats der L-Bank, Karlsruhe 

 Emilio Poccia  

Vorsitzender des Personalrats der L-Bank, Stuttgart 

 
 



Erklärung der Initiative „Vereinigte Kompetenz, Verbände und Unterzeichner 17.05.2024“ 
Am 16.05.2024 hat sich der Vorstand der  Vertretung von „ver.di Selbständige“ Baden-Württemberg 
mit zwei amtlichen ver.di-Vertretern mit dem Parlamentsantrag eines Kreises von unabhängigen  
Verbänden und Institutionen gegen die L-Bank Stuttgart/Karlsruhe, die von Rolf G. Lehmann 
vertreten werden, im ver.di-Gewerkschaftshaus befasst, u.a. mit dem: 
 

Untersuchungsausschuss Coronahilfe und Beendigung von Antragsteller-Eingriffen 
In dem im Netz dazu veröffentlichten Schreiben heißt es: „Der Unterzeichner (Anm. der Redaktion 
„der Antragsinitiative Vereinigte Kompetenz“) ist …. in stets gewählten Funktionen des weiteren 
Vorsitzender des VfM e.V., Geschäftsführender Vorstand des internationalen Journalisten-
verbandes UIPRE, Vertreter der benannten Arbeitskreise, ver.di-Landesvorstand Selbständige 
Baden-Württemberg und ver.di-Bundeskongressvertreter (CM) Selbständige sowie BaFin-
Beschwerdeführer in L-Bankaktivitäten.“ Ver.di  
 

Für die Antragsteller wies der Unterzeichner und ver.di-Vorstand Selbständige die An- und Eingriffe 
einer vorgeblichen Fehlinformation und den Anschein des Äußerungsverbotes gegenüber ver.di zurück 
und war überrascht und erschüttert, mit welchen Mitteln sich hier Beteiligte von ver.di in der Funktion 
eines Mitglieds des L-Bank-Verwaltungsrates in diesen Vorgang direkt oder indirekt einmischten, statt 
die Interessen zehntausender betroffener Kleinselbständiger zu vertreten!  
 

Mit welchen unnachvollziehbaren und verheimlichten Sanktionen sich hier Interessengruppen und 
Parteien zusammengetan haben, muss deliktisch und als Verstoß gegen demokratische Grundrechte 
einschließlich des Eingriffs in die Pressefreiheit bewertet werden.  
 

Der Unterzeichner der Initiative hat dazu am 17.05.2024 nachstehende Erklärung abgegeben: 
Rolf G. Lehmann hat nach erstmaliger Kenntnis von massiven Hintergrundeinwirkungen am 16.05.2024 
offensichtlich auch die Interessen des ver.di-Verwaltungsratsmitglied s Martin Gross verletzt, der die L-
Bank- und ver.di-Interessen gleichzeitig vertritt. Gross, von dem über das spezifische Spannungsfeld 
von Kapital- und Mitgliederinteressen keine Informationen bekannt sind, hat mit oder ohne Kenntnis 
durch ver.di-Vertreter fälschlich vortragen lassen, dass der o.a. Unterzeichner für ver.di gesprochen 
habe. Die diffamierende Behauptung wurde von dem Vorstand Selbständige und dem 53jährigen 
Gewerkschafter korrigiert. Er hat nachweislich zu keiner Zeit für ver.di-Gremien gesprochen. Nach 
seinem Werteverständnis habe jedoch auch ver.di die Interessen der hunderttausende 
Kleinselbständige, die Coronahilfe-Antragsteller waren, letztlich gewerkschaftlich zu vertreten. 
Natürlich kämen auch VDK  oder andere geeignete Sozialverbände und entsprechende Parteien als 
Vertretungen oder sogar neu zu gründende Vertretungen in Frage. Für ver.di und andere Verbände 
stehe er der Unterzeichnere im Amt. Nach Augenschein und der Thematisierung am 16.05.2024 
vertreten derzeit Befasste und ver.di-Verantwortliche offenbar aber andere Partei-interessen. Diese 
hatte auch ein gewählter ver.di Bundessprecher, Marc Sommer, ver.di-Selbständigen-Mitglied und 
ver.di Landesvorstand Selbständige Berlin-Brandenburg, versucht, zu korrigieren. Sommer wurde 
im Rahmen eines Videokonferenzmeetings nach aus seiner Sicht entdeckten Korruptionen 
„abgewählt“. Sommer hat seine ver.di-Mitgliedschaft zunächst gekündigt. Beidseitige Vorwürfe 
scheinen begründet aber unversöhnlich. Auf beiden Seiten wurde Rechtsvertreter eingeschaltet.  
 

Die beantragte Untersuchungskommission des BW-Parlaments sollte u.a. die von der Stuttgarter 
Zeitung beschriebenen rechtswidrigen Eingriffe, Handhabungen und Bereicherungen sowie die Rolle 
der L-Bank und der Verantwortlichen in Bank und Politik sowie „externer Dienstleister“ erheben und 
andere parlamentarische Korrekturbeschlüsse als das Vorgehen der L-Bank bewirken. Dazu gehört 
die Rückzahlung der Rückzahlungen  einschließlich Zinsen, die Sanktionen gegen Verantwortliche, die 
erforderliche unabhängige öffentliche Kontrolle und Transparenz auch der Aufsichts- und sonstigen 
Beiräte und anderes mehr. Da Land und Stadt Inhaber dieser einflussreichen Geldinstitution sind, 
bedarf es offensichtlich einer ganz neuen gesellschaftlich verantwortlichen Umgangskultur und auch 
einer echten Interessenvertretung. Ob die ver.di leisten darf oder will, ist zu hinterfragen. 
Die L-Bank ist Insidern seit Jahren auffällig. Rainer Neske kommt von der Deutschen Bank.  

  

Kritikern wird ggfs. bis zur wirtschaftlichen Liquidation nachhaltig nachgestellt. Ein Beispiel war die 
rechtswidrige Zusatz-Zinsforderung (lt. diverser BGH-Urteile) und vergebliche Rückforderung.          
Der o.a. Sprecher hat vor Jahren bereits den Aufsichtsrat auf die notwendigen Zinsrückzahlungen an 
Kontokorrentkreditnehmer und die Rückgaben ohne Eigenprozesse verlangt. OB Fritz Kuhn, Stuttgart, 
trat nach diesem Verlangen vom Amt zurück. Darüber hinaus hat der von der L-Bank-vergütete 
Aufsichtsrat die rechtswidrigen Eingriffe (lt. Stgt. Ztg. 2023 und 2024) in den Coronahilfe-Angelegen-
heiten zum Nachteil zehntausender Betroffener nicht korrigiert und geregelt. Eine Erklärung von ver.di 
oder dem ver.di-Verwaltungsratsmitglieds Martin Gross blieb bis 16.05.2024 unbekannt.  



https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_5
7_GwG/meldung_2024_01_09_L-Bank.html?cms_expanded=true 
 
Pfadnavigation 
Sie sind hier: 

1.  
2. Unternehmen 
3. Banken, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute 
4. Maßnahmen  
5. Mitteilungen  
6. Bekanntmachung zur Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank –: 

Diese Seite 

https://www.bafin.de/ 
Erscheinung: 09.01.2024 | Thema Maßnahmen 
Bekanntmachung zur Landeskreditbank Baden-
Württemberg – Förderbank – 

 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegenüber der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg – Förderbank – mit Schreiben vom 22. November 2023 angeordnet, die 
ordnungsgemäße Geschäftsorganisation nach § 25a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG) 
sicherzustellen. Mit Schreiben vom 23. November 2023 hat die BaFin zudem gegenüber der 
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank - bis zur Beseitigung der organisatorischen 
Mängel zusätzliche Eigenmittelanforderungen nach § 6c Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KWG angeordnet. 
Grund für die Maßnahmen ist ein Verstoß gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 KWG. Eine Sonderprüfung hatte ergeben, dass 
die Prozesse des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements mit den Vorgaben des 
Kreditwesengesetzes (KWG) nicht im Einklang stehen. Die Anordnungen ergehen auf Grundlage des § 
25a Absatz 2 Satz 2 KWG sowie des § 6c Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KWG. Die Bescheide sind seit dem 28. 
Dezember 2023 bestandskräftig. Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund des § 60b Absatz 1 KWG. 
 

09.01.2024 | Thema Maßnahmen L-Bank: BaFin ordnet 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorgani-
sation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an 
 
Die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – (L-Bank) muss sicherstellen, dass ihre 
Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin gegenüber dem Institut 
angeordnet. Eine Sonderprüfung hatte ergeben, dass die Bank die für sie geltenden Vorgaben des 
Kreditwesengesetzes (KWG) nicht erfüllte. Die Prozesse des Informationssicherheits- und 
Informationsrisikomanagements waren mängelbehaftet. 
 
Zudem hat die BaFin angeordnet, dass die L-Bank zusätzliche Eigenmittel vorhalten muss, bis die 
organisatorischen Mängel beseitigt sind. Die Maßnahmen sind bestandskräftig. 
 
Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation soll gewährleisten, dass Kreditinstitute die gesetzlichen 
Bestimmungen einhalten und tun, was betriebswirtschaftlich notwendig ist. Wie dies zu geschehen hat, 
regelt § 25a Absatz 1 KWG. Ein wesentlicher Teil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation ist ein 
angemessenes und wirksames Risikomanagement. Dies umfasst auch eine angemessene personelle und 
technisch-organisatorische Ausstattung. 



Das heißt unter anderem: Kreditinstitute müssen über ein funktionierendes Informationssicherheits- und 
Informationsrisikomanagement verfügen.  
 
Kommt die BaFin zu dem Schluss, dass die Geschäftsorganisation eines Instituts Mängel aufweist, kann 
sie tätig werden. Grundlage hierfür ist § 25a Absatz 2 Satz 2 KWG. Die BaFin kann zum Beispiel 
anordnen, dass das betroffene Institut die Mängel beseitigt. Sie kann auch verlangen, dass es zusätzlich 
zu den gesetzlichen Anforderungen weitere Eigenmittel vorhält. Beides hat sie bei der L-Bank getan. 
 
Auch die Veröffentlichung solcher Maßnahmen erfolgt nach festen Regeln. Sie finden sich in § 60b 
Absatz 1 KWG. 
 
Alle diese Hintergründe hat das Verwaltungsgericht Stuttgart und der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim bei der Medienreport-Klage und dem Antrag einer Normenkontrollklage ignoriert.  

 
www.uipre-internationalpress.org, www.medienreport.de, www.fdm-ev.de, www.corporate-media-masteraward.com  


